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Die gefährliche Fiktion eines Gesellschaftsvertrages

1. Einleitung
Es scheint das Schicksal philosophischer
Theorien zu sein, dass sie sich im Zuge
einer detaillierten Diskussion ihres Für
und Widers zunehmend von ihren Aus-
gangspunkten entfernen. Das gilt in beson-
derem Masse für die praktische Philoso-
phie. In ihr werden einfache Grundintu-
tionen häufig bis zur Unerkennbarkeit um-
gewandelt. So wird heute allgemein der-
jenige als bester Utilitarist anerkannt, der
auf der Basis utilitaristischer Prämissen
zu den am wenigsten utilitaristischen Kon-
sequenzen gelangt. Ein christlicher Moral-
theoretiker, dem es gelingt, weit von or-
thodox-christlichen Positionen entfernte
Konsequenzen möglichst im Rahmen no-
minell christlicher Grundauffassungen
abzuleiten, gilt unter „aufgeklärten Chri-
sten“ als wahrer Meister der Kunst. Der
Marxist, der es schafft, Marktmechanis-
men in die Theorie zu integrieren und sich
dabei immer noch als anständiger Mar-
xist fühlen darf, kann auf viel Beifall von
Seiten jener rechnen, die sich nicht recht
von ihrer Vergangenheit lösen können oder
wollen. Ein Gesellschaftsvertragstheoreti-
ker schließlich, der vom ursprünglichen
Gedanken des Vertrages praktisch nichts
übrig lässt, doch zugleich dem Wortlaut
und der Erscheinung nach eine Vertrags-
theorie vertritt, der ist ein „guter“ Vertrags-
theoretiker, während derjenige, der den
Vertragsgedanken noch in irgendeiner
Weise ernst nimmt, als ewig gestriger gilt,
der die moderne Diskussion nicht zur
Kenntnis nahm und den „Stand der For-
schung“ nicht erreicht hat. Ähnlich wie
jenen Reformchristen, die den personalen

Gottesbegriff soweit ausgehöhlt haben,
dass nur noch der Term „Gott“, aber kein
Gott als real existente Entität übrig blieb,
dient der Begriff „Gesellschaftsvertrag“
seinen Anhängern nur noch als eine Art
Feldzeichen, hinter dem sich die Scharen
sammeln und ihre eigentlichen Ziele ver-
folgen können.
Dass so hartnäckig an bestimmten Begrif-
fen unter Preisgabe von deren ursprüngli-
cher semantischer Bedeutung festgehalten
wird, kann vermutlich nur mit deren prag-
matischer Bedeutung erklärt werden. Sie
dienen dem menschlichen Bedürfnis, sich
irgendwelchen Gruppierungen oder gesell-
schaftlichen Lagern zurechnen, zu kön-
nen. Den eher „kommunitären“ Gesell-
schaftsvertragstheoretikern dient der Ge-
sellschaftsvertrag als Instrument, letztlich
anti-individualistische Ziele zu verschlei-
ern. Sie werden als Ausfluss individuali-
stischer Werte und neuzeitlicher Ideale des
Respektes vor der Autonomie des Indivi-
duums ausgegeben. Für solche Theoreti-
ker ist der Gesellschaftsvertragsgedanke
von vornherein ein strategisch nutzbares
Instrument der Camouflage. Solchen Po-
sitionen ist ein gewisser wissenschaftli-
cher Unernst eigen, indem es ihnen eher
darauf ankommt, gewisse praktische Wir-
kungen zu erzeugen, als bestimmte Theo-
rien zu rechtfertigen.
Da ich strategisch manipulative Vorge-
hensweisen für wenig angemessen halte,
wenn es darum geht, eine theoretische
Auseinandersetzung zu führen, werde ich
mich mit manipulativen Theorien, denen
es primär darum geht, die Welt zu verän-
dern, nicht weiter befassen. Im folgenden
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werde ich nur ernst gemeinte Theorien mit
einem gewissen systematischen Rechtfer-
tigungsanspruch und dabei ausschließlich
im engeren Sinne libertäre Ansätze disku-
tieren. Den „libertär“ oder im klassischen
Sinne liberal gesonnenen Vertragstheore-
tikern dient der Vertragsgedanke dazu, ihr
Ideal einer letztlich individualistischen
Moralbegründung und an Werten indivi-
dueller Freiheit orientierten Rechtsord-
nung auszudrücken und womöglich bes-
ser zu begründen. Als libertäre Theoreti-
ker erheben sie dabei entweder nicht den
Anspruch, wissen zu können, was ethisch
richtig ist und ein gutes Leben ausmacht.
Oder aber sie erkennen jedem Individu-
um den gleichen Wissensanspruch zu und
das Recht, dieses „Wissen“ samt der je
eigenen Vision vom guten Leben in die
Praxis umzusetzen, sofern das mit der glei-
chen Freiheit jedes anderen vereinbar
scheint.

Die überzeugt libertären Theoretiker tre-
ten für weltanschauliche Toleranz ein. Sie
plädieren dafür, die Rechtsordnung zu-
nächst einmal nur als eine Fahrordnung
für den Verkehr unter Menschen zu be-
greifen. Politik hat die Funktion, diese
Rechtsordnung nach innen und außen zu
schützen. Sie dient jedoch nicht der Um-
setzung irgendeiner gemeinsamen Vorstel-
lung vom guten Leben oder anderer allge-
mein verbindlicher Ziele. Die einzige Ziel-
gemeinsamkeit, die möglich ist, entsteht
aus der Zustimmung von Individuen, die
sich auf die gemeinsame Verfolgung von
Zielen einigen. Das soll jedoch nach dem
Verständnis klassischer Ethik auf eine
verallgemeinerungsfähige Weise gesche-
hen, die von der bloß strategischen Ver-
folgung je eigener partikularer Interessen
unabhängig ist (zu den grundsätzlichen

Varianten politischer Theorie, die hier in-
volviert sind, vgl. etwa Kymlicka 1992).

2. Zustimmungstheorien, Überlebens-
lotterien und die Lebendspende von
Nieren
Die typischen Anhänger der modernen
Gesellschaftsvertragslehre vertreten Zu-
stimmungstheorien der Rechtfertigung,
die jenseits individueller Zustimmung kei-
ne Rechtfertigung für die Auferlegung von
Pflichten akzeptieren (vgl. ausführlicher
dazu Kliemt 1980). Damit uns etwas le-
gitim „beschweren“ kann, muss es selbst
auferlegt sein. Moderne Gesellschaftsver-
tragstheoretiker sind allerdings in der Re-
gel zugleich ethische Universalisten. Als
solche versuchen sie, stets verallgemeine-
rungsfähige ethische Begründungen abzu-
geben. Damit stehen sie zwar auf den
Boden der neuzeitlichen Ethik, zugleich
aber als Vertragstheoretiker argumentativ
auf ziemlich schwierigem, wenn nicht ver-
lorenem Posten. Denn als Universalisten
wollen sie keinen Vertrag, der nur die par-
tikularen, de facto bestehenden Interessen
und Verhandlungsstärken ausdrückt. Sie
wollen eine von den kontingenten Um-
ständen des Status quo unabhängige
Rechtfertigung. Die Rechtfertigung soll
nicht für bestimmte Individuen, sondern
für „jedermann“ gelten.
Nach Akzeptanz des Prinzips der Verall-
gemeinerungsfähigkeit und eines solchen
Konstruktes wie des Schleiers des Nicht-
wissens (oder eines seiner Verwandten)
müssen die libertären Gesellschaftsver-
tragstheoretiker andauernd gegen die in-
härente Logik insbesondere des Gedan-
kens der Zustimmung hinter dem Schlei-
er der Unkenntnis eigener Betroffenheit
anrudern. Denn libertäre Theorien, die
eine partikularistische Parteilichkeit für
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spezifische materiale Freiheits- und In-
dividualwerte und Verfügungsrechte über
spezifische Ressourcen nicht von Beginn
an ins Spiel bringen und auf eine Begrün-
dung mit universalistischem Geltungsan-
spruch zurückgreifen wollen, schaufeln
sich selbst Fallgruben, die sie dann müh-
sam vermeiden müssen. Die Idee des Ge-
sellschaftsvertrages verbunden mit den
plausibilisierenden Fiktionen der Un-
kenntnis über eigene Betroffenheiten ist
nämlich, wie ich im folgenden darlegen
werde, gefährlich für eine libertäre von
dem Respekt vor individueller Autonomie
geleitete Gesellschaftstheorie. Die Idee ist
indirekt sogar nicht nur für die Theorie,
sondern für die Verteidigung freiheitlicher
Praxis subversiv, falls diese tatsächlich
einmal die Theorie als Leitideologie (oder
„sense of justice“) absorbieren sollte. – Ich
werde nun versuchen, diese Kritik an kon-
kreten Beispielen zu illustrieren und sie
dann theoretisch bis zu einem gewissen
Grade zu reflektieren suchen.

2.1. Überlebenslotterie
Die „Überlebenslotterie“ bringt ein alt
bekanntes Gegenargument gegen den Uti-
litarismus gleichsam auf den Punkt: Die
Rechtfertigung der Opferung Unschuldi-
ger. John Harris dreht die Sache um. Er
versucht gleichsam den „Durchmarsch“
am Beispiel von einem Patienten, der zu
einem Routine-Check-Up im Kranken-
haus weilt. Die Untersuchungen ergeben
nicht nur, dass der Patient gesund ist. Es
erweist sich auch seine Eignung als Spen-
der lebenswichtiger Organe für drei an-
dere Patienten, deren Überleben von ei-
ner Organspende unmittelbar abhängt.
Nennen wir den Spender S und die drei
potentiellen Empfänger A, B, C, so sollte
man anscheinend S opfern, um A, B und

C zu retten. Das gilt jedenfalls dann, wenn
die drei durch Empfang eines Organs von
S eine mit S vergleichbare Lebenserwar-
tung und -qualität haben werden. Nehmen
wir an, dass alles dies der Fall ist. Was
können die drei Personen A, B, C dafür
ins Feld führen, dass sie die Organe von S
empfangen sollten, was S zu seiner Ver-
teidigung gegen solche Ansinnen anfüh-
ren?
Die ausufernde Diskussion dieser Frage-
stellungen muss uns hier nicht näher in-
teressieren. Festzustellen ist allerdings,
dass die Individuen A, B, C das Standard-
argument, man dürfe ein „unschuldiges
Leben“ nicht zum Nutzen anderer opfern,
mit dem Gegeneinwand angehen können,
sie seien an ihrer eigenen Erkrankung –
es sei angenommen, dass dies zutreffend
ist – ebenso unschuldig wie die Person S.
Die Steigerung des Gemeinwohles ver-
langt deshalb, so werden sie sagen, einen
zugunsten von drei anderen zu opfern.
Interpretiert man Gemeinwohlwahrung als
Förderung des Gesamtnutzens des Kollek-
tivs aller betroffenen Individuen (fühlen-
den Wesen), so spricht viel für die Auf-
fassung von A, B, C. Sie können über-
dies anführen, dass nicht nur eine utilita-
ristische Ethik in die betreffende Richtung
weist, sondern auch eine vertragstheore-
tische Begründung dafür gegeben werden
kann, warum sie die Organe von S erhal-
ten sollten. A, B, C und S hätten nämlich
hinter dem Schleier der Unwissenheit über
ihr eigenes späteres Gesundheitsschicksal
guten Grund, einer allgemeinen Regel zu-
zustimmen, wonach in einer Notsituation
wie der skizzierten stets einer zur Rettung
von drei anderen zu opfern ist. Ein Lotte-
rieticket, das eine solche Opferung erlaubt,
bietet höhere Lebenserwartungen als ein
Lotterieticket, das ein striktes Verbot ent-
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sprechender Umverteilungen enthält. Also
würden rationale Individuen für die Lot-
terie des Lebens durch institutionelle
Organumverteilungsregeln entsprechende
Vorkehrungen treffen.
Die vorangehend skizzierte Auffassung ist
nicht so absurd, wie man vielleicht spon-
tan meinen möchte. Denn bei realer Be-
troffenheit werden entsprechende Lotte-
rien traditionell akzeptiert. Jedenfalls war
es in der „christlichen Seefahrt“ breit aner-
kannt, dass Schiffsbrüchige in Hungersnot
einen der ihren verspeisen durften. Es
wurde allerdings verlangt, dass zuvor ein
faires Losverfahren, das jedem die gleiche
Chance bot, davon zu kommen bzw. im
Kochtopf zu landen, angewandt wurde.
Wenn es eine entsprechende etablierte Tra-
dition in der Organallokation geben sollte,
würde dies womöglich auch unsere Si-
cherheit, dass ein entsprechendes Vorge-
hen moralisch verfehlt sei, erschüttern.
„Whether we would retain this confidence
in our intuitions if we were to be confron-
ted by a society in which the survival lot-
tery operated, was accepted by all, and was
seen to save many lives that would other-
wise have been lost, it would be interesting
to know.“ (Harris 1975, wiederabgedruckt
in Glover 1990, S.129, Z. 34 ff.)
Bei den Personen A, B, C gibt es, was die
Verbindung zu S anbelangt, allerdings ei-
nen offenkundigen Unterschied zum Fall
der Schiffbrüchigen. Denn S kommt ja,
wenn man ihn nicht „künstlich“ mit A, B,
C in ein Boot setzt, gewiss mit dem Le-
ben davon. Wenn A, B und C untereinan-
der losen würden, so erschiene das ver-
mutlich vielen von uns weit akzeptabler,
als einfach die Person S mit in das Los
einzubeziehen. A, B und C sind auch ohne
das Los akut lebensgefährdet, während S
es nicht ist. Könnten also A, B und C ei-

nen der ihren opfern, um die beiden an-
deren zu retten, dann schiene das ein dem
Fall der Schiffsbrüchigen eher vergleich-
barer Fall. Der Unterschied, dass im Falle
der Schiffsbrüchigen tatsächlich alle in
einem Boot sitzen, während sich die drei
Organkranken gleichsam ins gleiche
„Boot der Lotterie“ setzen müssen, er-
scheint zumindest dann als irrelevant,
wenn die drei tatsächlich in einem freien
Vertrag vereinbaren, einen der ihren als
Opfer auszulosen.
Grundsätzlich ist nicht einzusehen, war-
um drei Individuen, die sich anders nicht
aus der Lebensgefahr befreien können,
nicht vereinbaren dürften, einen der ihren
„opfern“, um zwei zu retten. Da derjeni-
ge, der als Spender fungiert, ohnehin kei-
ne Chance hätte, sollte man an sich nicht
einmal davon sprechen, dass er geopfert
würde. Jedenfalls wird sein Leben nur un-
wesentlich zugunsten der wesentlichen
Lebensverlängerung verkürzt und dies
auch nur, nachdem er eine faire Chance
der Lebensverlängerung hatte. Man könn-
te das ganze sogar so gestalten, dass A, B
und C in Narkose versetzt werden für die
große Operation und erst dann durch Los-
entscheid festgelegt wird, wer als Spen-
der und wer als Empfänger dienen wird.
Dieses Vorgehen erscheint intuitiv dann
als ziemlich akzeptabel, wenn man bereit
ist, die Situation der Betroffenen ernst zu
nehmen und einzusehen, wie viel ihnen
in der auswegslosen Situation des Sterben-
müssens eine Chance des Weiterlebens be-
deutet. Sie würden hinter einen realen
Schleier des Nichtwissens versetzt. Zwar
würde einer der drei gewiss nicht aus der
Narkose aufwachen, doch keiner würde
darüber zuvor Informationen haben. Da
rationale Individuen in der betreffenden
Weise vorgehen sollten, warum sollten wir
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nicht einen entsprechenden Vertrag von
realen Individuen akzeptieren? Gegen ei-
nen solchen realen Vertrag wäre vertrags-
theoretisch wie utilitaristisch wenig ein-
zuwenden.
Noch konkreter und durchaus potentiell
realistisch, was könnten wir eigentlich
berechtigt dagegen sagen, wenn ein Indi-
viduum mit fulminantem Leberversagen
und eines mit akutem Herzversagen, die
wechselseitig als Spender mit guter Er-
folgsaussicht dienen könnten, sich zusam-
mentun und verlangen würden, dass sie
narkotisiert und dann ein Spender ausge-
lost würde? Tatsache ist, dass die beiden
nur so eine Chance besitzen, überhaupt
überleben zu können. Wer dürfte ihnen
diese moralisch legitim verwehren?
Kehren wir zu dem Fall von S und A, B,
C zurück. Die offenkundige Frage besteht
darin, ob die anderen Unterschiede zwi-
schen dem Fall der Schiffsbrüchigen und
dem Fall eines Loses, welches S einbe-
zieht, tatsächlich triftig sind. Worin liegt
eigentlich, so wird ein strikter moralische
Universalist, der den Status quo nicht
willkürlich privilegieren will, fragen müs-
sen, das besondere moralische Verdienst
des Individuums S? „A, B and C might
go on to point out that the currently
acknowledged right of the innocent not to
be killed, even where their deaths might
give life to others, is just a decision to
prefer the lives of the fortunate to those of
the unfortunate. S is innocent in the sense
that he has done nothing to deserve death,
but A, B, and C are also innocent in this
sense.“ (Harris, John in Glover 1990 S.
124, Z. 13 ff.: wobei das Zitat, da Harris
nur A in der Rolle von S und Y und Z in
der Rolle von A, B oder C betrachtet, auf
A, B, C und S angepasst, sonst aber un-
verändert gelassen wurde.) Die Tatsache,

dass S in der Situation weiterleben könnte,
während A, B und C de facto in Lebens-
gefahr schweben, kann normativ womög-
lich nicht entscheidend sein. Warum soll
S als Person privilegiert werden, wenn an-
scheinend zwingende moral-theoretische
Argumente dagegen sprechen?
Zu diesen gehört insbesondere das Argu-
ment, dass hinter dem Schleier des Nicht-
wissens über die eigene Krankheitssitua-
tion, rationale Individuen A, B, C und S
in jedem Falle einer Lotterie zwischen A,
B, C und S zustimmen würden. Das ist
allerdings aus zwei Gründen ein anderer
Fall als die zuvor diskutierten. Zum einen
geht es nun nicht mehr um einen realen
Konsens oder Vertrag wie den zwischen
A, B, C über die Auslosung eines Opfers
geschlossenen. Die Analogie zu den In-
stitutionen, die in der Seefahrt für den Fall
der Schiffsbrüchigkeit Anwendung fan-
den, besteht zum zweiten zwar weit ge-
hend, doch nicht vollständig. Denn in der
Seefahrt sind immer alle lebensgefährdet,
während im Falle von A, B, C und S in
der Situation vor den Krankheitsfällen ei-
ner, ohne dass im vorhinein klar wäre,
welcher es wäre, ohne Hilfe der anderen
weiterleben könnte. Die Überlebenslotte-
rie ist in diesem Falle zweistufig. Erst wird
einer ausgewählt, der an sich weiterleben
könnte und dann, wird dieses Individu-
um geopfert, um den drei anderen das
Weiterleben zu ermöglichen. Würde man
hinter dem Schleier des Nichtwissens über
die eigene Betroffenheit zustimmen, dass
der glückliche, der weiterleben könnte, für
die anderen geopfert werden soll, oder
würde man für die Privilegierung des Sta-
tus quo stimmen?
Mir scheint, dass dann, wenn A, B, C, S
in eine reale Situation gerieten, in der sie
eine zweistufige Lotterie zu spielen hät-
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ten, in der zunächst einer als gesund und
dann die anderen als krank, doch durch
das Opfer des Gesunden rettungsfähig
ausgelost würden, alles für den Schluss
eines entsprechenden Vertrages spräche.
Das gilt jedenfalls im vor hinein. Wenn
vier Individuen wüssten, dass ihre Chan-
ce zu überleben, nur 1/4 beträgt, sie diese
Chance aber auf 3/4 erhöhen könnten,
indem sie einen Versicherungs-Vertrag
schlössen, dann würden sie diesen Ver-
trag rationaler Weise schließen. Als Real-
vertrag wäre der betreffende Vertrag über-
dies ethisch kaum anfechtbar.
Nun geht es in den Theorien der Vertrags-
theoretiker meist um fiktive und nicht um
reale Zustimmung. In diesen Fällen wür-
de es keinen vorauf gehenden Realvertrag
geben. Es würde argumentiert, dass die
Tatsache, dass reale Individuen einen ent-
sprechenden Vertrag schließen würden,
wenn sie die eigene Betroffenheit nicht
kennen sollten, ausreicht, um ein prima
facie triftiges Argument auch für eine
unfreiwillige Organentnahme zu bieten.
Wenn die fiktive Zustimmung überhaupt
ein moralisches Gewicht hat, dann sollte
sie es in diesem Falle auch haben. Es gäbe
danach also einen prima facie Grund, die
Existenz entsprechender Institutionen un-
freiwilliger Organentnahme auch ohne
vorauf gehenden Realvertrag zu befürwor-
ten. Nicht nur der Utilitarismus, sondern
die Gesellschaftsvertragstheorie scheint
hier mit unseren Grundintuitionen in Wi-
derstreit zu geraten. Selbst dann, wenn
man einbezieht, dass hier nur ethische pri-
ma facie Argumente abgeleitet werden,
deren Durchschlagskraft sowohl im Uti-
litarismus als auch in der Vertragstheorie
durch andere Argumente suspendiert wer-
den kann, ist das Ergebnis für beide Theo-
rien schlimm genug.

Das in der Philosophie in extenso studier-
te Beispiel des Schienenbusses, der auf
eine Gruppe von fünf Gleisarbeitern zu-
fährt, aber durch Intervention eines dabei
stehenden „unparteiischen Beobachters“
auf ein anderes Gleis umgeleitet werden
könnte, auf dem genau ein Arbeiter tätig
ist, kann den zugrunde liegenden Punkt
zusätzlich verdeutlichen. In diesem Falle
haben viele Menschen die Intuition, dass
anders als im Krankenhausfall der eine
zugunsten der anderen geopfert werden
sollte. Warum die Intuitionen vielfach an-
ders gelagert zu sein scheinen als im Kran-
kenhausfall, ist ungeachtet der Breite der
philosophischen Diskussion strittig. Für
den gegenwärtigen Kontext ist nur fest-
zuhalten, dass die Probleme für die Gesell-
schaftsvertragslehre durch solche Beispie-
le, selbst dann, wenn die Intuitionen und
die vertragstheoretischen Lösungen bes-
ser übereinstimmen, nicht leichter werden.

Eine institutionelle Lösung des Schienen-
busproblems würde beispielsweise vorse-
hen können, dass die Regeln der Moral
oder sogar des Rechtes allgemein verlan-
gen, dass eine Person, die an der Weiche
steht, diese umzulegen hat, so dass nur ein
Individuum und nicht fünf versterben.
Wenn die sechs Gleisarbeiter nicht wüss-
ten, in welcher Rolle sie in der Zukunft
auf den Gleisen tätig sein werden, so wür-
den sie einer solchen Regelung in jedem
Falle rationaler Weise zustimmen müssen.
Geht man davon aus, dass die fiktive Zu-
stimmung fiktiver Individuen hinter einem
Schleier der Unkenntnis über das eigene
Schicksal ausreicht, um Indikatoren des
moralisch Rechten und für prima facie-
Pflichten hier und jetzt zu liefern, dann
scheint auch im Fall des Schienenfahrzeu-
ges ein gutes Argument für die Opferregel
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bzw. die Interventionsregel zugunsten der
fünf und zu ungunsten der einen Person
zu bestehen. Wenn man das heranzieht,
um in Situationen, in denen es nur einen
fiktiven Akt der Zustimmung gibt, eine
Regelung zu rechtfertigen, dann sieht man
sich erneut dem Problem gegenüber, dass
die Theorie Folgerungen impliziert, die
man auch als prima facie Argumente nur
schwer akzeptieren kann.
Nun könnte man immer noch sagen, dass
die Individuen hinter dem Schleier des
Nichtwissens tatsächlich alle Folgen ih-
rer späteren institutionellen Lebensbedin-
gungen voraussehen. Solche Individuen,
so könnte man sagen, würden es ableh-
nen, in einer Welt zu leben, in der konkre-
te Leben zur Rettung anderer konkreter
Leben geopfert werden. Menschen wür-
den auch hinter dem Schleier des Nicht-
wissens antizipieren, dass das Leben in
einer derartigen Welt unerträglich wäre,
da zu den vielen Unsicherheiten und Un-
wägbarkeiten des Alltagsleben noch jene
Unwägbarkeiten hinzu kämen, die durch
die institutionellen Regeln erzeugt werden.

Dieses Argument ist problematisch, weil
in den zur Diskussion anstehenden Fällen
ja die Risiken nur breiter gestreut werden,
um die Gesamtgefährdung des Lebens zu
reduzieren. Gleichwohl bleibt zuzugeste-
hen, dass die Gefährdung des Lebens und
das Opfer konkreter Leben selbst rationa-
le Individuen von der durchschnittlichen
emotionalen Ausstattung von Menschen,
weit überfordern würde. Eine solche Welt
würde, nachdem die Menschen zu realen
Individuen vor und nicht hinter dem
Schleier der Unwissenheit geworden sind,
als nicht menschengemäß empfunden
werden – was auch immer an rationalen
Gründen für diese Welt sprechen mag.

Menschen sind eben nicht nur rationale,
sondern auch emotionale Wesen und kön-
nen dies als rationale Wesen auch hinter
dem Schleier der Unwissenheit über ihre
eigene konkrete Betroffenheit von Rege-
lungen voraussehen. Sie wissen alles dies
und werden deshalb institutionellen Re-
gelungen wie der Überlebenslotterie im
Krankenhausfall nicht zustimmen.
Das Argument scheint für den Fall der
akuten Lebensgefährdung einiges Gewicht
zu haben. Es bleibt das Argument, dass
die Vertragstheorie prima facie in eine
wenig akzeptable Richtung zu weisen
scheint. Aber diese tendenzielle Irrefüh-
rung durch den Vertragsgedanken scheint
durch andere ethische Momente der Si-
tuation kontrolliert zu werden. Betrachten
wir aber einen etwas weniger spektakulä-
ren Fall.

2.2. Lebendspende von Nieren
Wenn man einem gesunden Individuum
mit zwei vollständig gesunden Nieren eine
der Nieren entfernt, dann beinhaltet das
für dieses Individuum ein ziemlich gerin-
ges zusätzliches Risiko. Die Gesundheits-
gefährdung, die von dieser medizinischen
Maßnahme ausgeht, entspricht nach se-
riösen Schätzungen in etwa der Gefähr-
dung, die wir während unseres Arbeitsle-
bens mit einer täglichen Berufsfahrt zur
Überwindung einer Distanz von 50 Kilo-
metern auf uns nehmen. Die zusätzliche
Gefährdung ist gewiss nicht höher als die
Gefährdung, die sich durch Ergreifung
eines gefährlicheren Berufes ergibt. Da
das Leben mit einer Niere im übrigen
praktisch von gleicher Qualität für den Ge-
sunden ist wie das Leben mit zwei Nie-
ren, so scheint das geringe Zusatzrisiko
durch die Ausstattung mit nur einer Niere
nicht allzu bedeutsam. Das Leben ohne
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Nieren als Dialysepatient ist hingegen von
bedeutsamen Einschränkungen der Le-
bensqualität und auch der potentiellen
Lebensdauer geprägt. Dialysepatient zu
sein, ist ein schweres Los.
Hinter dem Schleier der Unwissenheit
über das spätere Gesundheitsschicksal,
sollte jedermann angesichts dieser Aus-
gangslage es bevorzugen, wenn nicht nur
die Leichenspende von Nieren als obliga-
torisch angesehen, sondern sogar die
Lebendspende von Nieren im Falle des
Nichtvorhandenseins von Leichenorganen
zur Pflicht gemacht würde. Jedes rationa-
le Wesen sollte hinter dem Schleier der Un-
gewissheit über das eigene Gesundheits-
schicksal eine entsprechende Regelung
akzeptieren. Es scheint auch nicht völlig
ausgeschlossen zu sein, dass entsprechen-
de Regelungen in Gesellschaften durch-
gesetzt würden.
Für die obligatorische Leichenspende
dürfte insbesondere auch in einem Rechts-
umfeld wie dem deutschen sehr viel spre-
chen (vgl. Hoerster 1997). Denn wir ken-
nen ein relativ ausgebautes System von
Hilfspflichten und Strafen für den Fall des
Unterlassens der Hilfsleistungen. Damit
erzwingen wir mit strafbewehrten Regeln
positives Handeln. Hilfeleistungen werden
als zumutbar und deren Unterlassung als
strafbar – jedenfalls unter bestimmten
Umständen – angesehen. Unsere Gesell-
schaft kann damit recht problemlos zu-
rechtkommen, selbst wenn die betreffen-
den Regelungen, die im wesentlichen von
den Nationalsozialisten eingeführt wur-
den, manchmal recht weit zugunsten an-
derer in das individuelle Leben eingrei-
fen.
Ein Argument für derartige Regelungen
scheint zu sein, dass hinter dem Schleier
der Unwissenheit über die eigene Betrof-

fenheit, nahezu jedermann ihnen zustim-
men würde und sie im späteren Leben
keine unzumutbaren Belastungen für die
Hilfeleistenden mit sich bringen. Die
Spende einer Leichenniere erscheint ab-
gesehen von einigen weltanschaulichen
Verzerrungen, die sich aus bestimmten
religiösen Auffassungen ergeben können,
als relativ unbedeutend. Man könnte da-
her recht gut argumentieren, dass jeder-
mann einer solchen Regelung rationaler-
weise zustimmen würde oder doch sollte.
Die Tatsache, dass einige Bürger aufgrund
metaphysischer Überzeugungen meinen
könnten, dass eine Spende von Leichen-
organen ihnen nicht zugemutet werden
dürfe, bildet für die libertären Versionen
der Vertragstheorie allerdings ein Problem.
Denn der Respekt vor den weltanschauli-
chen Überzeugungen anderer scheint es
nahe zulegen, durchaus auch Auffassun-
gen zu respektieren, die nicht auf rationa-
le Überzeugungen zurückgehen.
Genau hier wird der libertäre Vertrags-
theoretiker vielleicht im Gegensatz zum
politischen Libertären, der einfach für frei-
heitliche Institutionen eintritt, argumentie-
ren, dass die Fiktion eines vertraglichen
Konsenses hilfreich ist. Er wird sagen,
dass die Institution einer Zwangsspende
von Leichennieren so sehr im Interesse
aller liegt, dass ein Vertrag diesen Inhal-
tes unter rationalen Individuen einmütig
geschlossen würde (vgl. Kliemt 1994).
Und tatsächlich würden rationale Indivi-
duen einen solchen Vertrag schließen.
Wobei allerdings der Grund für diese Vor-
aussage einfach in der Gleichartigkeit der
Interessen liegt und man den Vertrag als
solchen gar nicht zu bemühen braucht.
Wie Hume bereits wusste (Hume 1777/
1985, „Of the original contract“, deutsch
Hume 1976), ist der Vertragsgedanke dann
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überflüssig bzw. leistet wenig, wenn der
einzige Grund für die Annahme, eine Zu-
stimmung liege vor, darauf zurückgeht,
dass man ein gleich gelagertes Interesse
aller diagnostiziert.
Aber das gleich gelagerte Interesse liegt
tatsächlich vor. Warum also nicht eine
Spendenpflicht für Leichenspender anneh-
men? Über die Möglichkeit einer Zwangs-
verpflichtung zur Blutspende im deut-
schen Recht ist ebenfalls mit guten Grün-
den gestritten worden. Ein entsprechen-
des Ansinnen scheint im deutschen
Rechtsrahmen keineswegs von vornher-
ein absurd. Die Leichenspende einer Nie-
re könnte man daher ebenfalls verpflich-
tend machen (vgl. zur Zumutbarkeit der
Hilfeleistung Frellesen 1980).
Es scheint allerdings, dass man mit dem
vorangehenden Argument auch die Spen-
de einer Niere durch einen Lebendspender
als Hilfspflicht begründen könnte. Die
Lebendspende einer Niere ist zwar un-
gleich bedeutsamer als etwa die bloße
zwangsweise Blutspende, doch bewegt sie
sich immer noch in einem Bereich, in dem
keine dramatischen Einbussen an Lebens-
qualität zu erwarten wären. Würden wir
nicht dennoch sagen, es sei absurd, eine
solche Verpflichtung zu unterstellen?
In jedem Falle ist klar, dass hinter dem
Schleier der Unkenntnis über die eigene
Betroffenheit der Erlass von Regeln, die
eine Verpflichtung zur zwangsweisen Her-
gabe einer Niere im Gegenzug für ein ent-
sprechendes Hilfsversprechen vorsehen,
interessegemäß für jeden wären. Damit
entsteht das Problem, warum solche Re-
geln nicht in einer Zustimmungstheorie
der Rechtfertigung als legitimiert angese-
hen werden sollten. Sie liegen im Interes-
se von praktisch jedermann und greifen –
anders als das Opfer des eigenen Lebens

– nicht in einer Weise in unser Leben ein,
die emotional von den Betroffenen nicht
bewältigt werden könnte. Es scheint da-
her so, dass ein Anhänger des Gedankens
vom fiktiven Gesellschaftsvertrag unter
fiktiven Individuen entsprechende Vorge-
hensweisen für moralisch gerechtfertigt
halten muss. Darüber hinaus sollte er es
für legitim halten, die betreffenden Insti-
tutionen in der Gesellschaft einführen zu
wollen.
Wenn wir Anhänger der Gesellschafts-
vertragslehre sind, wird uns ein moralisch
überzeugender Grund geboten, uns die
Einführung der Institutionen zwangswei-
ser Lebendspende zu wünschen. Viel mehr
kann Moraltheorie nicht leisten. Sie kann
unseren Legitimitätsglauben und unsere
Neigung, Dinge moralisch zu befürwor-
ten bzw. zu kritisieren, anleiten. Wenn wir
moralische Vertragstheoretiker sind, dann
führt uns unsere Moraltheorie dementspre-
chend dazu, Institutionen, die Zwangs-
entnahme von Nieren bei Leichen- oder
auch Lebendspendern, zu befürworten.

3. Ethische Camouflage und das Ende
der universalistischen Ethik
Aus dem vorangehenden kann man ent-
weder den Schluss ziehen, dass wir uns
an eine entsprechende Reform gesell-
schaftlicher Institutionen oder dass wir uns
an eine Reform der vorherrschenden mo-
raltheoretischen Auffassungen heranwa-
gen sollten. Im ersten Fall würden wir zu
recht radikalen Umgestaltungen realer In-
stitutionen schreiten müssen. Es müsste
zugelassen werden, dass im Falle der
Lebensgefährdung reale Verträge zur Le-
bensrettung durch Risikoteilung akzeptiert
werden. Es müssten u.a. bestimmte Akte,
die heute als „Tötung auf Verlangen“ klas-
sifiziert werden, aus diesem Straftatbe-
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stand herausgenommen werden. Überdies
müsste in den Fällen, in denen die Verhält-
nismäßigkeit des Eingriffes in persönliche
Rechte wegen der relativen Geringfügig-
keit des Opfers im Vergleich zum Gewinn
als gegeben erscheint, eine Institution der
zwangsweisen Lebendspende von Nieren
(und vor allem auch Knochenmark) ein-
gerichtet werden. Zumindest würde sich
aus der Vertragstheorie dafür ein Argu-
ment ergeben.
Wer meint, dass fiktive Zustimmung fik-
tiver Individuen reales Gewicht für die
Rechtfertigung realer Institutionen und zur
Rechtfertigung der Zwangsanwendung
gegen reale Individuen haben kann, der
muss die voran gehenden Konsequenzen
ziehen. Er rechtfertigt dann realen Zwang
potentiell mit fiktiver Zustimmung.

Die Lehre vom Gesellschaftsvertrag legt
bei Einbettung in eine universalistische
Ethik ziemlich inakzeptable gesellschaft-
liche Zwangsanwendung nachdrücklich
nahe, da rationale Individuen hinter dem
Schleier des Unwissens über die eigene
Betroffenheit entsprechende Verträge
schließen würden. Wenn jemand demge-
genüber den Vertragsgedanken nur als
Heuristik verstanden wissen will, die uns
zeigt, dass bestimmte Institutionen be-
stimmte moralisch erwünschte Eigen-
schaften haben können, dann bleibt im-
mer noch die aus Sicht jedes Anhängers
realer Freiheit überaus unangenehme Tat-
sache, dass die vertragstheoretische Ein-
bettung von Institutionen fundamentaler
Zwangsanwendung in eine fiktive freiwil-
lige Zustimmung eine gefährliche Irrefüh-
rung beinhaltet. Denn das, was gerade
nicht auf reale vorauf gehende Zustim-
mung der Betroffenen zurückgeht, wird
verharmlost als etwas, das möglicher oder

vorstellbarer Weise durch Vertrag und
Zustimmung zustande gekommen sein
könnte. Die Anwendung fundamentaler
Zwangsgewalt in der Gesellschaft wird
damit durch die vertragstheoretische Fehl-
beschreibung zum Ausfluss fiktiver frei-
williger Zustimmungsakte geadelt und
letztlich unzulässig entproblematisiert.
Wenn das, was in der universalistischen
Ethik vorgeblich dazu dient, die Notwen-
digkeit einer Zustimmung jedes einzelnen
und den Respekt vor seiner individuellen
Autonomie auszudrücken, latent subver-
siv für die praktische Sensibilität gegen-
über den höchst realen Eingriffen in die
individuelle Autonomie aufgrund hoher
ethischer Ideale werden kann, dann sollte
man sich fragen, ob nicht der Universa-
lismus der Ethik das eigentliche Problem
darstellt. Vielleicht muss man nicht nur
den Utilitarismus und die Gesellschafts-
vertragslehre, sondern am Ende den ge-
samten ethischen Universalismus los wer-
den. In einem solchen radikalen Reform-
projekt der Ethik wird der meta-ethische
Partikularismus auf den Schild gehoben
und für bescheidenste Ansprüche hinsicht-
lich der Begründungsfähigkeit von Nor-
men und Institutionen plädiert. Am Ende
gibt es nur den Interessenausgleich zwi-
schen Anhängern unterschiedlicher ethi-
scher Ideale. Dieser Ausgleich kann ge-
wissen Rationalitätskriterien genügen,
doch nicht solchen argumentativ-ethischer
Art. Eine entsprechende Reform moral-
theoretischer Ansichten würde auf eine
Aufgabe der Rechtfertigungsansprüche
des bisherigen ethischen Diskurses hin-
auslaufen und diesem – ganz im Sinne von
Theorien des kritischen Rationalismus –
nur eine vorklärende, doch keine endgül-
tig rechtfertigende Rolle zuweisen. Die
meisten Ethiker werden sagen, dass ihnen



94  Aufklärung und Kritik, Sonderheft 7/2003

das zuwenig ist und gerade weil sie mehr
wollen, immer zuviel bekommen.
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